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HAUSORDNUNG 

 
 
Um in einer Schule, in der sich täglich 1.200 Personen 
bewegen, ein möglichst gutes Schulklima zu erzeugen, 
muss auch ich mich an bestimmte Regeln halten: 

               

1) Ich beteilige mich aktiv am Schulleben (Unterricht, Klassen- und Schulveranstaltungen, 
Projekte, usw.) und fühle mich mitverantwortlich für eine gute Schulgemeinschaft. 
Pünktlichkeit, Höflichkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Respektierung sind 
wichtige Grundlagen dafür.  

2) Sollte es mir nicht möglich sein, den Unterricht zu besuchen, ist sofort die Direktion 
(04242/24553) unter Angabe des Grundes zu verständigen. Am ersten Tag nach meiner 
Abwesenheit bringe ich unaufgefordert meine schriftliche Entschuldigung.  

3) Mein Mitteilungsblatt dient der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus und 
muss stets mitgeführt werden. 

4) Im Falle meiner Erkrankung während der Unterrichtszeit melde ich mich beim 
Klassenlehrer ab. Meine Erziehungsberechtigten werden von der Kanzlei aus 
telefonisch verständigt. Diese oder namhaft gemachte Vertrauenspersonen können 
mich in der Kanzlei abholen.  

5) Ich halte die festgesetzten Termine für Schularbeiten usw. ein. 

6) Meine außerschulischen Termine verlege ich vordringlich in die freie Zeit.  

7) Ich habe die Möglichkeit, die Sprechstunde eines Lehrers zu besuchen, nachdem ich 
mich zuvor beim unterrichtenden Lehrer abgemeldet habe. 

8) In den Pausen kann ich mich in der Klasse, auf dem Gang und in der Aula aufhalten. In 
der großen Pause (10:20 Uhr – 10:35 Uhr) darf ich bei geeigneter Witterung auch den 
Schulhof benützen. Der Aufenthalt im Keller sowie das Verlassen des Schulgebäudes 
ist nicht erlaubt, auch dann nicht, wenn ich vom Religionsunterricht abgemeldet bin 
(ausgenommen Randstunden). 

9) Sämtliche Räume samt Inventar und technische Geräte werden von mir schonend 
behandelt. Die Kosten für die Behebung von Schäden trägt der Verursacher.  

10) Ich nehme zur Kenntnis, dass aus Sicherheitsgründen die Fenster nur unter Aufsicht 
eines Lehrers geöffnet werden (in der Klasse während der Unterrichtszeit, auf den 
Gängen in den Pausen). Das Kippen der Fenster ist davon ausgenommen.
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11) Lärm erzeugt Stress! Erfolgreicher Unterricht und erfolgreiche Prüfungsarbeit 
benötigen Ruhe und Schutz vor Störungen. Daher ist das unnötige Lärmen in 
Garderoben, auf Gängen, in den Klassen- und Pausenräumen nicht gestattet.  

12) Ich schalte während der Unterrichtszeit mein Handy ab. Halte ich mich nicht daran, 
kann ich den Akku nach der 6. Stunde in der Direktion abholen, im Wiederholungsfall 
ist der Akku vom Erziehungsberechtigten in der Direkton abzuholen.  

13) Am gesamten Schulgelände gilt für mich Rauchverbot. Die Einnahme von Drogen und 
der Handel mit solchen ist verboten. 

14) Es ist für mich selbstverständlich, in die Schule keinerlei Waffen mitzunehmen. 

15) Mein Fahrrad oder mein Moped stelle ich auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen auf 
dem Schulgelände ab. 

16) Ich trage im Schulgebäude Hausschuhe (fersenfrei mit heller Sohle) und verzichte aus 
hygienischen Gründen auf jegliche Kopfbedeckung (Ausnahme: religiöse und 
medizinische Gründe). 

17) Während der Unterrichtszeit darf ich keine Kopfhörer („Ohrstöpsel“) zu privaten 
Zwecken verwenden. 

18) Für Hausschuhe, Kleidungsstücke und Schuluntensilien kann ich vom Elternverein ein 
versperrbares Schließfach mieten. Für den Schlüssel bin ich selbst verantwortlich. Ich 
bin bereit, zu Kontrollzwecken – in Anwesenheit des Klassenvorstandes bzw. des 
Direktors – das Schließfach zu öffnen. 

19) Heizkörper, Stufen, Fensterbänke und den Fußboden verwende ich nicht als 
Sitzgelegenheit. 

20) Essen, Trinken und das Kauen von Kaugummi verschiebe ich auf die Pausen. Offene 
Getränke nehme ich in den dafür vorgesehenen „Becherzonen“ in den Pausen zu mir. 

21) Ich entsorge meinen Müll in den dafür vorgesehenen Behälter. 

22) Am Ende meiner Unterrichtszeit stelle ich meinen Stuhl auf die Schulbank, drehe das 
Licht ab und hinterlasse einen sauberen Arbeitsplatz. 

23) Für die Informationstechnologie gelten gesonderte, hausinterne Regelungen (siehe 
entsprechende Anschlagtafeln).  

 
Stand vom 18.10.2007   


